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Anschließen d erfolgt die entscheidend e Weichenstellung : De r Vf. vertrit t den Stand -
punkt , die Alliierten handelte n nich t nu r für sich, sonder n als Besatzungsmächt e zu-
gleich auch für Deutschlan d (S. 77-80) . Als Inhabe r der Staatsgewalt in Deutschlan d 
hätte n sie das Abkomme n somit zugleich auch als seine „gesetzlich e Vertreter " abge-
schlossen , weil sie auch das künftige Deutschlan d dara n binde n wollten . Deutschlan d 
sei somit indirek t -  durc h die für sie handelnde n Siegermächt e -  an der Konferen z 
beteiligt gewesen und sei somit als „Partei " an das Abkomme n gebunden . 

Diese Argumentatio n ist bereit s früher vielfach von Völkerrechtler n der DD R 
(Nachweis e bei: J. H a c k e r : Sowjetunio n und DD R zum Potsdame r Abkommen , 
Köln 1968, S. 33ff.), aber lediglich vereinzel t von westdeutsche r Seite (E . M e n z e l , 
in: DÖ V 1972, S. 68; H . R. Külz , in: Denke n an Deutschland , hrsg. von Th . Som -
mer , Hambur g 1966, S. 34) vertrete n worden . Zwar mach t A. zu dieser Rechtskon -
struktio n viel dezidierter e Aussagen als die andere n Vertrete r dieser These . Da s betrifft 
vor allem den Haupteinwand , nämlic h das Verbot der Selbstkontrahierung . Letzt e Be-
denke n kann er jedoch nich t ausräumen : Ist ein lediglich aus ihre r Interessenlag e nach -
träglich festgestellter, quasi „freischwebender " Wille der Vertragspartne r ausreichend , 
um auch Deutschlan d (das zweifellos ein selbständiger , von den Siegermächte n ver-
schiedene s Völkerrechtssubjek t geblieben war) rechtswirksa m an den Vertrag zu bin-
den , auch ohn e daß dieser Wille auch nu r in irgendeine r For m im Vertragstext Nieder -
schlag gefunden hat ? Auch die Materialie n des Abkommen s bringen keine Beweise 
dafür, jedenfalls führt der Vf. keine an . Hie r wäre eine eingehend e Auseinandersetzun g 
mit der methodische n Frage der Auslegung internationale r Verträge am Plat z gewesen. 
Möglicherweis e hätt e das Ergebni s dan n ander s ausgesehen . 

Von der unmittelbare n Bindun g Deutschland s an das Potsdame r Abkomme n aus-
gehend , stellt der Vf. dan n weiter korrek t fest, daß die Deutschlan d auferlegten Ver-
pflichtunge n auch für die Bundesrepubli k und die DD R verbindlic h seien (S. 87—96). 
De r Haupttei l der Untersuchun g (S. 97—306) ist den einzelne n Verpflichtunge n gewid-
met : der Demokratisierung , Entnazifizierun g und Entmilitarisierung , Reparatione n 
und andere n wirtschaftliche n Verpflichtungen , den territoriale n Regelungen . Di e kor-
rekte juristische Analyse von A. ist schlüssig. Überholte , politisch motiviert e Theorien -
streitigkeite n streift er nu r am Rande , doch manche n gewichtigen Einwan d hätt e er 
ernste r nehme n müssen . So kann z.B. die Erklärun g der Bundesregierun g zum War-
schaue r Vertrag 1970, daß sie nu r für die Bundesrepubli k handel e und ein späte r wie-
dervereinigte s Deutschlan d nich t binde n könne , nich t in einem Satz mit dem Hinweis , 
daß die Bundesrepubli k sich ja als identisc h mit dem Deutsche n Reich erachte , als un-
beachtlic h abgetan werden (S. 287). 

Sofern man von der Verbindlichkei t des Potsdame r Abkommen s für Deutschlan d 
als Ganze s ausgeht -  was freilich noc h einer zweifelsfreien Klärun g bedar f - , habe n 
die einzelne n Verpflichtunge n (insbesonder e die Regelun g der Territorialfragen ) in der 
gegenwärtigen Phase , wo die deutsch e Einhei t verwirklicht ist, plötzlic h an politische r 
Relevan z gewonnen . A. hat insoweit eine wertvolle Vorarbeit geleistet. 
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Da s vorliegende Buch ist ein weiteres Beispiel für die rührige onomastisch e For -
schun g in Polen . Zie l der Untersuchun g ist u. a.: Erschließe n des slawischen onomasti -






